
 

08.11.2024 Niederschrift 002/2024 

 

Jugendkreistag 

am 29.10.2024 | Kreishaus Unna | Friedrich-Ebert-Straße 17 | 59425 Unna | C.002-C.003 
 

 

Beginn 17:30 Uhr Ende 19:00 Uhr 

 

 

Anwesend: 

Helene Asshoff 

Emilie Beisenherz  

Valerie Kabbany 

Julius Köckler  

Ricardo Mittmann 

Erik Seepe (Vorsitzender) 

Tobias Sternitzke 

 

Verwaltung: 

Herr Torsten Göpfert, Dezernent | Dez. III 

Herr Nils-Holger Gutzeit, Dezernent | Dez. IV 

Frau Marion Freitag, Leiterin Kultur und Tourismus 

Frau Silke Liebig, Leiterin Büro Landrat, Kreistag, Gleichstellung 

Frau Sonja Risy, Schriftführerin | Büro Landrat, Kreistag, Gleichstellung 

 

 

Begrüßung: 

Der Vorsitzende Erik Seepe begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung. Anschließend stellen sich die 

Jugendlichen sowie die Mitarbeiter*innen der Verwaltung vor. 

 

 

Verpflichtung der Mitglieder: 

Die Jugendlichen verpflichten sich gemeinsam, ihre Aufgaben im Rahmen des Jugendkreistages nach bestem 

Wissen und Können wahrzunehmen sowie das Grundgesetz, die Verfassung des Landes und die Gesetze im 

Rahmen ihres Engagements zu beachten und ihre Pflichten zum Wohle des Kreises Unna zu erfüllen.  

 

 

Der Vorsitzende teilt mit, dass die Einladung zu der Sitzung am 17.10.2024 versandt wurde. Anmerkungen 

zum Protokoll der letzten Sitzung gibt es nicht. Änderungen oder Ergänzungen in der Tagesordnung werden 

nicht gewünscht, sodass wie folgt beraten wird:  
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Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

Punkt 1    Bestellung einer Schriftführung 

   

Punkt 2    Fragestunde für Einwohner*innen 

   

Punkt 3   118/24 Sicherheitskonzepte der Schulen im Kreis Unna; 

Tagesordnungspunktverlangen und Anfragen der "jungen CDU-Fraktion" vom 

26.09.2024 

   

Punkt 4    Inklusion an Schulen in Trägerschaft des Kreises Unna 

   

Punkt 5    Fallmanagement an Schulen in Trägerschaft des Kreises Unna 

   

Punkt 6    Kulturangebote im Kreis Unna (Schloss Cappenberg und Haus Opherdicke) 

   

Punkt 7    Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen 

   

 

 

Öffentlicher Teil 

Punkt 1  Bestellung einer Schriftführung 

 

Auf Vorschlag des Landrates wird Frau Sonja Risy einstimmig als Schriftführerin für den Jugendkreistag des 

Kreises Unna bestellt. 

 

 

Punkt 2  Fragestunde für Einwohner*innen 

 

Fragen von Einwohner*innen gibt es nicht. 

 

 

Punkt 3 118/24 Sicherheitskonzepte der Schulen im Kreis Unna; 

Tagesordnungspunktverlangen und Anfragen der "jungen CDU-Fraktion" 

vom 26.09.2024 

 

Die Anfrage liegt allen Teilnehmenden vor.  

 

Herr Göpfert weist zuerst darauf hin, dass die Fragen nur für die Schulen in Trägerschaft des Kreises Unna 

beantwortet werden können, d.h. für die Berufskollegs und Förderschulen. Informationen zu den Schulen in 

Trägerschaft der zehn Städte und Gemeinden müssten dort individuell erfragt werden.  

 

Im Anschluss beantwortet Herr Göpfert die Fragen: 
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Frage 1: Lässt sich dieser Trend der vermehrten Einbrüche und Diebstähle auch in den Schulen unseres                 

Kreises feststellen?  

Nein, beim Kreis Unna sind keine vermehrten Einbrüche in den Schulen zu verzeichnen. Im Dezember 2023 

wurde dreimal in die Kfz-Werkstatt des Naturwissenschaftlichen Zentrums (NTZ) in Unna eingebrochen und 

bei einem Einbruch wurde das Schulungsfahrzeug nach draußen geschoben (Zündschlüssel war abgebro-

chen, ein Schrank wurde aufgebrochen). Ursache war die damals defekte Einbruchmeldeanlage. 

 

[zu Fragen 2 und 3 keine Angaben] 

Vor dem Hintergrund, dass die Lage derzeit als unauffällig eingeschätzt wird, erübrigen sich aus Sicht der 

Verwaltung die Fragen 2 und 3. Es gibt hierzu keine konkreten Planungen. 

 

Frage 4: Wird derzeit eine Zusammenarbeit zwischen den Verantwortlichen an den Schulen und den örtlichen 

Sicherheitsbehörden wie Polizei und/oder Feuerwehr geplant? 

Vor dem Hintergrund der beabsichtigten Erstellung von Amokkonzepten findet bereits seit einiger Zeit eine 

Zusammenarbeit mit der Kreispolizeibehörde Unna statt. Die Kreispolizeibehörde hat eine Übersicht über die 

Schulgebäude in Trägerschaft des Kreises Unna erhalten, in der die dortigen Bedarfe in Sachen Raumkonzept, 

Beschilderung und Fortbildung aufgelistet sind. Die genauen und eindeutigen Bezeichnungen der Räume 

sind der Polizei und Feuerwehr bekannt. 

 

Frage 5: Wurden in den betroffenen Schulen technische Maßnahmen wie Alarmanlagen, Videoüberwachung 

und verbesserte Schließsysteme installiert? – Falls ja, bitten wir um eine Darstellung der bereits umgesetzten 

Maßnahmen.  

- Räume mit technischen Ausstattungsgegenständen werden mit Einbruchmeldeanlagen überwacht. 

- Alle Neubauten und bereits sanierten Schulen verfügen über flächendeckende Einbruchmeldeanla-

gen für die Überwachung der Eingangstüren und mit Bewegungsmeldern in den zu überwachenden 

Raumecken. 

- Eine Videoüberwachung ist aus datenschutzrechtlichen Gründen höchst problematisch. Zudem steht 

die Anfälligkeit für Vandalismusschäden in keinem Verhältnis zu den immens hohen Anschaffungs- 

und Installationskosten. 

- Alle Zugangstüren von Neubauten und bereits sanierten Schulen verfügen über ein elektronisches 

Schließsystem. Die Schließung erfolgt mit programmierbaren Transpondern, so dass z.B. bei Verlust 

eine sofortige Außerbetriebnahme erfolgen kann. Des Weiteren können hierüber zeitlich begrenzte 

Zugänglichkeiten zum Gebäude gesteuert werden. 

 

Frage 6: Welche Maßnahmen werden umgesetzt, um die Aufbewahrung von Wertgegenständen und die Sicher-

heit während der Schulzeiten und außerhalb der regulären Öffnungszeiten zu gewährleisten? 

Derzeit sind keine weiteren Maßnahmen als die unter Frage 5 beschriebenen geplant. Im Zuge der weiteren 

Sanierungs- und Neubau- bzw. Anbaumaßnahmen werden die sicherheitstechnischen Standards zu Schließ-

systemen und Einbruchmeldeanlagen sukzessive auf weitere Schulen bzw. Gebäudeteile ausgeweitet. 

 

Frage 7: Welche finanziellen Mittel stehen zur Verfügung, um die Sicherheit an Schulen weiter zu verbessern? 

Sind in diesem Zusammenhang weitere Investitionen geplant? – Wenn ja, wie soll die Priorisierung der Einset-

zung dieser Mittel in Zukunft erfolgen? 

Es stehen keine besonderen Mittel (im Sinne eines „Fördertopfes/Fonds“) hierfür zur Verfügung. Maßnahmen 

der Bauunterhaltung werden jährlich in Abstimmung mit den Schulen und der Hochbauverwaltung priorisiert 

und in die Budgetplanung der Hochbauverwaltung für das Folgejahr aufgenommen.  
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Investitionsmaßnahmen werden gesondert geplant, kalkuliert und vergeben. Mittel hierfür werden projektba-

siert im Finanzplan geplant und bereitgestellt. An folgenden Schulen sind in den Jahren 2025/26 ff. grundle-

gende Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen geplant:  

- Karl-Brauckmann-Schule, Holzwickede 

- Sonnenschule, Kamen 

- später: Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule, Bergkamen 

- später: Neubau Förderschule „gE“, Lünen 

 

Frage 8: Welche baulichen Maßnahmen wurden umgesetzt oder sind geplant, um den Zugang zu den Schulge-

bäuden zu kontrollieren und die Sicherung von Fenstern und Türen zu verstärken? Ist hier auch eine Abstim-

mung mit dem Sicherheitskonzept bezüglich Amokläufe erfolgt?   

- Sukzessive werden die unter Punkt 5 genannten Maßnahmen im Zuge von Gebäudesanierungsarbei-

ten und bei Neubauvorhaben umgesetzt. 

- Für die Krisenprävention an Schulen werden Konzepte z.B. gemeinsam mit der Kreispolizeibehörde 

erarbeitet. Ein Konzept für die Beschilderung am Campus Unna, die im Krisenfalle eine schnelle Ori-

entierung für Polizei und Feuerwehr in den Gebäuden ermöglicht, ist bereits erarbeitet und wird wie 

beschrieben nach und nach umgesetzt (siehe auch Frage 4 und 5). 

 

Frage 9: Wie werden Schülerinnen und Schüler sowie das Schulpersonal in Fragen der Sicherheit sensibilisiert 

und geschult, um Verdachtsmomente frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu handeln? 

Die Schulen kooperieren in Fragen der Fortbildung zu sicherheitsrelevanten Fragen mit der Kreispolizeibe-

hörde, Kommissariat Vorbeugung (siehe auch Frage 4). 

 

Frage 10: Werden regelmäßige Sicherheitsanalysen der Schulgebäude durchgeführt? – Wenn ja, wie oft und von 

wem werden diese Analysen vorgenommen? 

Die Schulen werden regelmäßig von dem B.A.D. (Betriebsärztlicher Dienst) im Auftrage des Landes begangen. 

Diese dienen dem Arbeitsschutz; auch das Thema Sicherheit ist in unterschiedlicher Ausprägung Bestandteil 

des Arbeitsschutzes. Sollten sich aus diesen Begehungen Handlungsbedarfe im Rahmen der Bauunterhaltung 

ergeben, würden diese zwischen Schulverwaltung, Schule und Hochbauverwaltung besprochen, und entspre-

chend der Priorität der Maßnahme realisiert.  

 

 

Punkt 4  Inklusion an Schulen in Trägerschaft des Kreises Unna 

 

Herr Göpfert betont einleitend, dass das Schulsystem des Kreises Unna ausschließend sei. Alle Förderschulen, 

die der Kreis Unna betreibe, nähmen Kinder aus dem allgemeinen Regelunterricht heraus. Aufgrund der Zah-

len an Schüler*innen gebe es nicht an allen Orten im Kreis Unna ein Förderschulangebot, was teilweise zu 

weiten Fahrtwegen führe.  

 

An den Berufskollegs würden laut Herrn Göpfert vereinzelt Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förder-

bedarf beschult. Auf die Auszubildenden einer betrieblichen Ausbildung habe die Kreisverwaltung allerdings 

keinen Einfluss. Das Hansa BK beschule in der Regel die Schüler*innen mit dem Förderschwerpunkt „Geistige 

Entwicklung“, ggf. auch weitere Förderschwerpunkte. An den anderen Berufskollegs würden vereinzelt Schü-

ler*innen mit anderen Förderschwerpunkten wie „Sehen“, „Hören und Kommunikation“, „Körperliche und 

motorische Entwicklung“ oder „Autismus-Spektrum-Störung“ beschult. 
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Eine zahlenmäßige Übersicht über die Beschulung an Förderschulen bzw. im Gemeinsamen Lernen an allge-

meinbildenden Schulen ist für den Primar- und Sekundarstufen I-Bereich als Anlage 1 beigefügt (diese Über-

sicht haben die Mitglieder des Ausschusses für Schule und Bildung auch bereits erhalten).  

 

Emilie fragt, wie Schüler*innen und Lehrer*innen mit dem Thema „Inklusion“ vertraut gemacht werden, ob es 

zum Beispiel Konzepte oder Schulungen gebe. Herr Göpfert gibt zu bedenken, dass der Kreis Unna Schulträ-

ger sei und das pädagogische Konzepte nicht zu seinen Aufgaben zähle. Eine Aufgabe des Schulträgers sei 

beispielsweise, für das passende Gebäude zu sorgen („warm und trocken“). Es würden jedoch u.a. entspre-

chende Programme vom Land NRW angeboten. 

 

Auf Nachfrage von Erik zur Unterstützung beim Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule 

erklärt Herr Göpfert, dass es keine Förderangebote seitens der Kreisverwaltung gebe, da der Kreis Unna nicht 

der zuständige Schulträger für die allgemeinbildenden Schulen sei. Der Kreis Unna übernehme hier eher ei-

nen organisatorischen Part (Zusammenführung von Kitas und Grundschulen mit dem Jugendamt, Regionales 

Bildungsnetzwerk mit dem Regionalen Bildungsbüro, Landesprogramm KAoA – Kein Abschluss ohne An-

schluss inkl. Berufsfelderkundung und Potenzialanalyse). 

 

 

Punkt 5  Fallmanagement an Schulen in Trägerschaft des Kreises Unna 

 

Herr Göpfert erläutert zum Fallmanagement, dass dieses eine besondere Unterstützung für Schüler*innen 

darstelle, einen Abschluss zu erlangen und eine Ausbildung zu beginnen oder auch einen Praktikumsplatz zu 

finden.  

 

Bezogen auf den Schwerpunkt „Vermeidung von Jugendarbeitslosigkeit“ seien bisher folgende Maßnahmen 

umgesetzt worden: 

- Konzept zur Einrichtung von fünf Fördergruppen zu je 15 Schüler*innen an den Berufskollegs und 

Einstellung von fünf Schulsozialarbeiter*innen (Beschluss des Kreistages im Dezember 2018) 

- Einrichtung jeweils einer Fördergruppe an den fünf Berufskollegs mit jeweils einer Schulsozialarbeite-

rin ab dem Schuljahr 2019/2020 

- Verlängerung des Fallmanagements bis zum Ende des Schuljahres 2023/2024, um nach der Corona-

Pandemie weitere Erfahrungen sammeln zu können (Beschluss des Kreistages im Dezember 2021) 

- Erhöhung der Teilnehmerzahl in jeder Fördergruppe auf 16 Schüler*innen ab dem Schuljahr 

2022/2023 

- Fortführung des Fallmanagements auf unbestimmte Zeit (Beschluss des Kreistages im März 2024) 

 

Zu den Fallmanagement-Gruppen: 

Im Schuljahr 2022/2023 seien 73 Schüler*innen in den fünf Fördergruppen gezählt worden, 64 davon ohne 

mindestens Hauptschulabschluss. 44 dieser Schüler*innen hätten nach dem Besuch des Schuljahres in der 

Fördergruppe einen Schulabschluss erreicht. 22 der 73 Schüler*innen hätten im Anschluss an das Schuljahr 

einen Ausbildungsplatz (20 Schüler*innen) oder einen Praktikumsplatz mit Anschlussperspektive (zwei Schü-

ler*innen) erhalten. Weitere 44 Schüler*innen hätten nach dem Besuch der Fördergruppe Anschlussperspek-

tiven wie z.B. eine weiterführende Schule mit einem nächsthöheren Abschluss oder andere berufsvorberei-

tende Maßnahmen, auch unter Förderung der Arbeitsagentur oder des Jobcenters, bekommen. 

 

Im Schuljahr 2023/2024 wären 73 Schüler*innen in den fünf Fördergruppen zu verzeichnen gewesen, davon 

59 ohne mindestens Hauptschulabschluss. Nach dem Besuch der Fördergruppe hätten 44 dieser Schü-
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ler*innen einen Hauptschulabschluss erzielt. 17 Schüler*innen seien in einen Ausbildungsplatz oder in ein 

Praktikum mit Anschlussperspektive vermittelt worden, 50 weitere Schüler*innen in eine andere Anschluss-

perspektive wie weiterführende Schule, schulische Ausbildung (z. B. Sozialassistent), Bundeswehr, Arbeit, Be-

rufsvorbereitungsmaßnahme o.ä. 

Kein Fallmanagement am Lippe-Berufskolleg: 

Vom Schuljahr 2024/2025 an finde das Fallmanagement am Lippe Berufskolleg auf Wunsch der Schulleitung 

dort nicht mehr statt. Grund sei die Einrichtung der Stelle „Übergangslotse/in“ (landesgefördertes Pro-

gramm). Die Fallmanagerin sei dem Hellweg Berufskolleg Unna und dem Märkischen Berufskolleg Unna mit 

jeweils 19,50 Wochenstunden zugeteilt worden und betreue dort jeweils zusätzliche Schüler*innen mit ent-

sprechendem Bedarf. 

 

Eine Überarbeitung des im Jahre 2019 entwickelten Rahmenkonzeptes zum Fallmanagement erfolge derzeit 

und werde zu Beginn des Jahres 2025 vorgelegt. 

 

Helene fragt, was passiere, wenn trotz Förderung/Programme kein Schulabschluss erreicht werde. Dann seien 

laut Herrn Göpfert die Agentur für Arbeit (Berufsberatung) oder das Jobcenter Kreis Unna zuständig. Auch 

hier gebe es das Projekt KAoA. 

 

 

Punkt 6  Kulturangebote im Kreis Unna (Schloss Cappenberg und Haus Opherdicke) 

 

Frau Freitag stellt anhand einer Präsentation die aktuellen Angebote im Museum Schloss Cappenberg und im 

Museum Haus Opherdicke vor (siehe Anlage 2). Das Kulturprogramm werde über Social Media beworben, 

über den Instagram-Kanal des Kreises Unna und auch von Haus Opherdicke selbst; Schloss Cappenberg habe 

noch keinen eigenen Social-Media-Kanal. Darüber hinaus sei eine eigene Homepage für den Kulturbereich in 

Planung; aktuell seien die Veranstaltungen auf der Internetseite des Kreises Unna zu finden. 

 

Im Anschluss fragt Frau Freitag die Jugendlichen nach Tipps und Ideen.  

 

Emilie führt das Beispiel Silent Disco an. Auf ihre Nachfrage bezüglich spezieller Angebote für Jugendliche hin 

erläutert Frau Freitag, dass insbesondere interaktive Angebote für Jugendliche ausgebaut werden sollen. 

Zwar kämen Kinder mit ihren Eltern in die Museen, jedoch sei die Zielgruppe der 14- bis 20-Jährigen schwie-

riger zu erreichen. Hier könne der Auftritt von Lotte, der Besuch von Schulklassen, das kostenfreie Angebot 

bis 18 Jahre helfen, aber auch Angebote für Kinder, die dann das Museum als Ausflugsziel kennenlernen und 

später keine Hemmschwelle entwickelten. 

 

Julius schlägt Jobmöglichkeiten für Schüler*innen vor. Frau Freitag wendet ein, dass hier das Arbeitsrecht zu 

beachten sei; man könne sich aber auf jeden Fall ehrenamtlich engagieren. Auf seine Frage, wer die Konzepte 

überlege, erklärt Frau Freitag, dass Ausstellungen durch ein kuratorisches Team ins Leben gerufen würden – 

mit der Überlegung eines Themas (z.B. anlässlich eines Jubiläums), welche Künstler*innen passen würden, ob 

Ausstellungsstücke als Leihgaben zu organisieren seien, wie das Programm (z.B. Workshops) in Marketing 

und Öffentlichkeitsarbeit umgesetzt werden sollen. 

 

Tobias wirft als Idee die Aufnahme der Veranstaltungen in den KulturPass (für den Jahrgang, der im jeweili-

gen Jahr 18 wird) ein. Hier sei der Kreis Unna laut Frau Freitag bereits vertreten. 
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Valerie erkundigt sich, wie die Räumlichkeiten/Sitzmöglichkeiten in den Museen aussehen. Frau Freitag ant-

wortet, dass in Schloss Cappenberg extra Sitzmöbel angefertigt bzw. von den Künstler*innen mitgedacht 

worden seien. In Haus Opherdicke wären die Räumlichkeiten für Sitzgelegenheiten oft zu klein. Auf ihre 

Nachfrage, ob nur Schulklassen die Museen besuchen, führt Frau Freitag an, dass gern noch mehr Schulklas-

sen das Kulturangebot wahrnehmen könnten und man hierfür an einem passenden Schulkonzept arbeite. 

Daneben gebe es aber Besucher*innen aus eigenem Antrieb, die durch Werbung (Social Media, Presseartikel) 

auf das Angebot aufmerksam würden. 

 

Auf Helenes Nachfrage zur Finanzierung erklärt Frau Freitag, dass das Kulturangebot durch eine Mischung 

aus Fördermitteln des Landes NRW (wie z.B. bei Hellweg III) und Mitteln des Kreises Unna finanziert werde. 

Spenden würden ihrer Kenntnis nach derzeit nicht genutzt. 

 

 

Punkt 7  Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen 

 

Frau Liebig schildert, wie Vorschläge/Anträge des Jugendkreistages in die Beschlussgremien gelangen: Wenn 

der Jugendkreistag etwas beschließe, würde die Verwaltung dies dem/der Ausschussvorsitzenden des jewei-

ligen Fachausschusses vorlegen und vorschlagen, dies in die Beratungsfolge aufzunehmen. Die Entscheidung 

darüber werde von dem/der Vorsitzenden im Benehmen mit dem Landrat getroffen. Die Anregung des Ju-

gendkreistags könnte dann als Empfehlungsbeschluss im Fachausschuss beraten und anschließend über den 

Kreisausschuss im Kreistag beschlossen werden (vgl. auch das Konzept). 

 

Ideen könnten auch in dieser Sitzung noch aufgenommen werden und in den nächsten Kreistag im Dezem-

ber gelangen. Es werden jedoch keine Vorschläge von den Jugendlichen gemacht. 

 

Es gibt keine Anfragen seitens der Jugendlichen. 

 

 

 

Anlagen 

1. Kennzahlen Förderschüler*innen 

2. Übersicht Kulturangebote (Präsentation zu TOP 6) 

 

 

 

 

gez. Sonja Risy    gez. Erik Seepe 

Schriftführerin    Vorsitzender 
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